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Geschaftsordnung
fur die Stadtverordnetenversammlung und die Ausschusse

der Stadt Tann (Rhem)

Aufgrund der §§ 60 Abs. 1, 62 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142) zuletzt geandert durch Art. 1 (GVBI. 2025 Nr.24)
hat sich die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Tann (Rhon) durch Beschluss vom
17.04.2026 folgende Geschaftsordnung gegeben:

I. Die Stadtverordneten

§ 1 Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen

(1) Die Stadtverordneten sind verpflichtet an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung
und der anderen Gremien, deren Mitglied sie sind, teilzunehmen.

(2) Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor Beginn der Sitzung der oder dem Vorsitzen-
den der Stadtverordnetenversammlung an und legen dieser oder diesem die GrOnde dar.
Fehlt eine Stadtverordnete oder em n Stadtverordneter mehr als einmal unentschuldigt, kann
die oder der Vorsitzende sie oder ihn schriftlich oder elektronisch ermahnen. Die Ermahnung
ist in der diesem Schreiben nachfolgenden Sitzung von der oder dem Vorsitzenden zu verle-
sen.

(3) Eine Stadtverordnete oder em n Stadtverordneter, die oder der die Sitzung vorzeitig verlassen
will, zeigt dies der oder dem Vorsitzenden vor Beginn, spatestens vor dem Verlassen der
Sitzung an und legt die Grande dar.

§ 2 Anzeigepflicht

(1) Stadtverordnete haben wahrend der Dauer ihres Mandats jeweils bis zum 1. Juli eines jeden
Jahres die Mitgliedschaft oder eine entgeltliche oder ehrenamtliche Tatigkeit in einer Kbrper-
schaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, Genossenschaft oder in einem Verband der oder dem
Vorsitzenden schriftlich anzuzeigen (§ 26 a HGO).

(2) Stadtverordnete haben die Obernahme stadtischer Auftrage und entgeltlicher Tatigkeiten fur
die Stadt der oder dem Vorsitzenden anzuzeigen. § 77 Abs. 2 HGO bleibt unberahrt.

§ 3 Treupflicht

(1) Stadtverordnete clOrfen wegen ihrer besonderen Treupflicht AnsprOche Dritter gegen die
Stadt nicht geltend machen, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer Tatigkeit im Zusam-
menhang steht, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter handeln.

(2) Ob die Voraussetzungen des Vertretungsverbotes vorliegen, entscheidet die Stadtverordne-
tenversammlung.

§ 4 Verschwiegenheitspflicht

Die Stadtverordneten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht des § 24 HGO. Sie haben Ober die
ihnen bei ihrer Tatigkeit bekanntgewordene Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es
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sei denn, es handelt sich urn offenkundige oder in offentlichen Sitzungen behandelte Angelegen-
heiten.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Verst011e gegen die in §§ 1 - 4 geregelten Pflichten zeigt die oder der Vorsitzende dem Magistrat
an, urn em n Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a HGO zu erwirken.

II. Fraktionen

§ 6 Bi!dung von Fraktionen

(1) Stadtverordnete kOnnen sich zu einer Fraktion zusammenschlieflen. Eine Fraktion ist
der Zusammenschluss von mindestens zwei Stadtverordneten.
Entfallt nach dem Wahlergebnis auf eine Parte' oder Wahlergruppe nur em n Sitz in der Stadt-
verordnetenversammlung, so hat die oder der entsprechende Stadtverordnete auch dann
die Rechte und Pflichten einer Fraktion, wenn es nicht zu einem Zusammenschluss von
Stadtverordneten kommt (Ein-Personen-Fraktion).

(2) Eine Fraktion kann fraktionslose Stadtverordnete als Hospitantinnen oder Hospitanten auf-
nehmen. Diese zahlen bei der Feststellung der Fraktionsstarke nicht mit.

(3) Die oder der Vorsitzende einer Fraktion hat deren Bildung, ihre Bezeichnung, die Namen der
Fraktionsmitglieder, der Hospitantinnen und Hospitanten sowie ihrer oder seiner Stellvertre-
tung der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat un-
verzOglich schriftlich mitzuteilen. Das Gleiche gilt im FaIle der Auflosung einer Fraktion, der
Anderung ihres Namens, der Aufnahme und des Ausscheidens von Mitgliedern, Hospitan-
tinnen und Hospitanten sowie bei einem VVechsel im Vorsitz der Fraktion und ihrer Stellver-
tretung.

§ 7 Rechte und Pflichten

(1) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Stadtverordne-
tenversamm lung mit; sie konnen insoweit ihre Auffassung offentlich darstellen.

(2) Eine Fraktion kann Mitglieder des Magistrats und sonstige Personen beratend zu ihren Sit-
zungen hinzuziehen. Sie unterliegen den Pflichten des § 24 HGO.

Altestenrat

§ 8 Rechte und Pflichten

(1) Der Altestenrat besteht aus der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung
und der oder den Vorsitzenden der Fraktionen. Die Burgermeisterin oder der BOrgermeister
kann an den Beratungen des Altestenrates teilnehmen. Die Niederschriften fertigt die Schrift-
fijhrerin oder der SchriftfOhrer der Stadtverordnetenversammlung.

(2) Der Altestenrat unterstOtzt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-
sammlung bei der Fuhrung der Geschafte. Die oder der Vorsitzende soil eine Verstandigung
zwischen den Fraktionen Ober Angelegenheiten des Geschaftsganges der Stadtverordne-
tenversammlung herbeifahren, namentlich Ober deren Arbeitsweise, den Arbeits- und Ter-
minplan, die Sitzordnung, die Besetzung der Stellen von Ausschussvorsitzenden und ihrer
Stellvertretung.
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(3) Der Altestenrat kann beraten und Empfehlungen abgeben, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder anwesend ist. Er fasst keine bindenden BeschlOsse. Der Altestenrat tagt in der Regel
nicht Offentlich.

(4) Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung beruft den Altestenrat nach
Bedarf em n und leitet die Verhandlungen. Die Verhandlungen konnen auch per Bild-Ton-
Obertragung durchgefuhrt werden.

(5) Sie oder er ist verpflichtet, den Altestenrat einzuberufen, wenn dies eine Fraktion oder die
BOrgermeisterin oder der Burgermeister namens des Magistrats verlangt. Beruft sie oder er
den Altestenrat wahrend einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung em, so ist diese
damit unterbrochen.

(6) Will eine Fraktion von Vereinbarungen im Altestenrat abweichen, so unterrichtet sie rechtzei-
tig vorher die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und die
Vorsitzenden der Obrigen Fraktionen.

IV. Vorsitz in der Stadtverordnetenversammlung

§ 9 Einberufen der Sitzungen

(1) Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung beruft die Stadtverordneten zu
den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung so oft es die Geschafte erfordern, jedoch
mindestens sechsmal im Jahr. Eine Sitzung muss unverzuglich einberufen werden, wenn es
em n Viertel der Stadtverordneten, der Magistrat oder die BOrgermeisterin bzw. der Burger-
meister unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstande verlangt und die
Verhandlungsgegenstande zur Zustandigkeit der Stadt und hier der Stadtverordnetenver-
sammlung gehOren; die Stadtverordneten haben eigenhandig zu unterzeichnen.

(2) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von der oder dem Vorsitzenden im
Benehmen mit dem Magistrat festgesetzt.
Die oder der Vorsitzende hat Antrage, die den Anforderungen des § 12 genOgen und in die
Zustandigkeit der Stadtverordnetenversammlung fallen, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Einberufen wird grundsatzlich mit elektronischer Ladung an alle Stadtverordneten und den
Magistrat. Darin sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung anzugeben. Von der elektronischen Form kann in Ausnahmefallen und auf Antrag
gegenOber der oder dem Vorsitzenden abgewichen werden und eine schriftliche Ladung er-
folgen.

(4) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag mussen mindestens drei voile Ka-
lendertage liegen. In eiligen Fallen kann die oder der Vorsitzende die Frist abkOrzen, jedoch
muss die Ladung spatestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Die oder der Vorsitzende
muss auf die AbkOrzung im Ladungsschreiben ausdrOcklich hinweisen

§ 10 Geteilte Tagesordnung

(1) Die Tagesordnung besteht aus den Teilen A und B.
Teil A betrifft Angelegenheiten Ober die ohne Beratung im Block abgestimmt werden kann;
Teil B solche, Ober die nach Beratung einzeln abgestimmt werden kann.
Ob Ober die Verhandlungsgegenstande des Teiles A ohne Beratung im Block abgestimmt
werden soll, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung am Anfang der Sitzung. Auf Ver-
langen eines Stadtverordneten ist em n Verhandlungsgegenstand nach Teil B zu OberfOhren.
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(2) Die oder der Vorsitzende nimmt in Tell A die Verhandlungsgegenstande auf, fOr die em n ein-
stimmiger Beschlussvorschlag des zustandigen oder federfuhrenden Ausschusses vorliegt
oder fur die sie oder er eine Beratung nicht erwartet.

(3) Die Beratung und Entscheidung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aufstel-
lung, Anderung oder Aufhebung von Bauleitplanen und sonstigen Satzungen 1st abweichend
von der Bestimmung in Abs. 2 immer in Tell B aufzunehmen.

§ 11 Vorsitz und Stellvertretung

(1) Die oder der Vorsitzende erOffnet, leitet und schlieflt die Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung. Sie oder er fOhrt die Sitzung sachlich, gerecht und unparteiisch. 1st sie oder er
verhindert, so sind die Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu ihrer oder seiner Vertretung in
der Reihenfolge zu berufen, welche die Stadtverordnetenversammlung zuvor beschlossen
hat.

(2) Die oder der Vorsitzende hat nach Eroffnung der Sitzung festzustellen, ob Einwendungen
gegen die Tagesordnung bestehen und einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
I. S. d. § 10 zu erwirken. Im Ubrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich und unparteiisch zu
leiten. Sie oder er handhaben die Ordnung in der Sitzung und Oben das Hausrecht I. S. v. §§
27, 28 aus.

V. Antrage, Anfragen

§ 12 Antrage

(1) Die Stadtverordneten, jede Fraktion, der Magistrat und die Burgermeisterin oder der Bar-
germeister kannen Antrage in die Stadtverordnetenversammlung einbringen.

(2) Beschlussantrage mOssen begrOndet sein und eine klare fOr die Verwaltung ausfuhrbare
Anweisung enthalten. Beschlussvorschlag und BegrOndung sind voneinander zu trennen.
Die Antragstellerin oder der Antragsteller mOssen bestimmen, ob der Antrag vor der Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung im zustandigen Ausschuss behandelt werden soil. Ent-
fallt eine ausdrOckliche Kennzeichnung im Antrag, so wird der Antrag im Vorfeld im zustan-
digen Ausschuss behandelt.

(3) Antrage und BegrOndung sind schriftlich und von der Antragstellerin oder vom Antragsteller
unterzeichnet bei der oder dem Vorsitzenden oder bei einer von der oder dem Vorsitzenden
zu bestimmenden Person in der Verwaltung einzureichen. Fine Antragstellung 1st auch in
elektronischer Form moglich. Fine Unterschrift bedarf es in diesem Fall nicht. Bei Antragen
von Fraktionen genOgt - auger im FaIle des § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der
oder des Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der An-
trage bei der oder dem Vorsitzenden und dem Sitzungstag mOssen mindestens 22 voile Ka-
lendertage liegen. Antrage des Magistrats und der BOrgermeisterin oder des BOrgermeisters
sollen spatestens zur Sitzung jeder Stadtverordneten und jedem Stadtverordneten vorliegen.
Alle Antrage werden spatestens mit der Ladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses jeder oder jedem Stadtverordneten zugeleitet.

(4) Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung verweist die oder
der Vorsitzende Antrage zur Vorbereitung und Stellungnahme an den zustandigen Aus-
schuss, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller. dies bestimmt hat oder keine hinrei-
chende Bestimmung aus dem Antrag hervorgeht. Im Ubrigen hat die oder der Vorsitzende
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rechtzeitig eingegangene Antrage generell und Anfragen in der Regel in der Reihenfolge ih-
rer terminlichen Eingange auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung zu nehmen.

(5) Verspatete Antrage nimmt die oder der Vorsitzende auf die Tagesordnung der folgenden
Sitzung.

(6) 1st die AnhOrung eines Ortsbeirates erforderlich, bevor die Stadtverordnetenversammlung
entscheidet, so leitet die oder der Vorsitzende diese unverzOglich nach Eingang des Antra-
ges em. Die oder der Vorsitzende setzt dem Ortsbeirat eine Frist zur Stellungnahme. Dabei
sind die §§ 34 if. der Geschaftsordnung zu beachten.

(7) Wahrend der Sitzung sind mCindliche Antrage die einen Gegenstand der Tagesordnung er-
ganzen oder andern zulassig. Diese sind in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 13 Sperrfrist fur abgelehnte Antrage

(1) Hat die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag abgelehnt, so kann dieselbe Antragstel-
lerin oder derselbe Antragsteller diesen frOhstens nach einem Jahr erneut einbringen.

(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist vor Ablauf der Sperrfrist zulassig, wenn die Antragstellerin oder
der Antragsteller begrundet darlegt, dass die AblehnungsgrOnde entfallen sind. Die oder der
Vorsitzende entscheidet Ober die Zulassung des Antrages. Wird der Antrag abgelehnt, kann
die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung angerufen werden.

§ 14 Rilcknahme von Antragen

Antrage konnen bis zur Abstimmung von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller oder den An-
tragstellern zuruckgenommen werden. Bei gemeinschaftlichen Antragen mehrerer Stadtverordne-
ter mOssen alle die ROcknahme erklaren.

§ 15 Antragskonkurrenz

(1) Hauptantrag ist em n Antrag i. S. d. § 12, der als Gegenstand auf der Tagesordnung der Sit-
zung steht.

(2) Anderungsantrag ist em n Antrag, der den I nhalt des Hauptantrages geringfOgig andert.

(3) Konkurrierender Hauptantrag ist em n Antrag, der zum lnhalt des Hauptantrages im Gegen-
satz steht oder diesen in der wesentlichen Zielrichtung verandert.

(4) Antrage, die nicht unter die Abs. 1-3 fallen und andere Gegenstande als in der Tagesord-
nung bezeichnet zum Inhalt haben, benotigen zu ihrer Behandlung zwei Drittel der gesetzli-
chen Zahl der Stadtverordneten.

(5) Fur die Reihenfolge der Abstimmung gilt § 26 Abs. 4.

§ 16 Anfragen

(1) Stadtverordnete sowie Fraktionen konnen zum Zwecke der Oberwachung der Verwaltung
schriftliche oder elektronische Anfragen i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO an den Magistrat stellen.
Hiervon nicht umfasst sind Anfragen zu Auftragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2
HGO sowie Anfragen, deren Beantwortung wegen ihres streng persOnlichen Charakters fur
die Betroffenen unzumutbar ist (§30 Abs. 4, Abs. 2 HDSIG). Die Schriftform kann durch die
elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer
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qualifizierten Signatur (§ 3 a HVwVfG) zu versehen. Die Anfragen sind entweder bei der
oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder beim Magistrat einzu-
reichen. Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung leitet die bei ihm ein-
gehenden Anfragen innerhalb einer Frist von einer Woche an den Magistrat zur Beantwor-
tung weiter. Der Magistrat beantwortet die Anfragen schriftlich und mOndlich in einer Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung. Die Beantwortung ist im Protokoll festzuhalten. Eine Er-
orterung der Beantwortung findet nicht statt. Der Fragestellerin oder dem Fragesteller sind
zwei Zusatzfragen zu gestatten

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind die Stadtverordneten berechtigt, zu den Tagesordnungspunk-
ten in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung Fragen zu stellen.

(3) Fragen, die nicht dem Zwecke der Oberwachung i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO dienen, sondern
lediglich der Information der Fragestellerin bzw. des Fragestellers, sind lediglich im Rahmen
des Abs. 2 gestattet.

VI. Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung

§ 17 Offentlichkeit

(1) Die Stadtverordnetenversammlung berat und beschlieflt grundsatzlich in Offentlichen Sitzun-
gen. Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Offentlichkeit ausschlieflen. Der generelle
Ausschluss der Offentlichkeit fOr bestimmte Aden von Angelegenheiten ist unzulassig.

(2) Antrage auf Ausschluss der Offentlichkeit werden in nicht-offentlicher Sitzung begrOndet,
beraten und entschieden. Die Entscheidung kann in offentlicher Sitzung getroffen werden,
wenn keine besondere Begrundung oder Beratung erforderlich ist.

(3) BeschlOsse, die in nicht-offentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen nach Wiederherstel-
lung der Offentlichkeit bekanntgegeben werden, soweit dies angangig ist.

§ 18 Beschlussfahigkeit

(1) Die Stadtverordnetenversammlung ist beschlussfahig, wenn ordnungsgernall geladen und
mehr als die Halfte der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten anwesend ist. Die Be-
schlussfahigkeit gilt solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird.
Die Antragstellerin oder der Antragsteller zahlt zu den anwesenden Stadtverordneten.

(2) 1st eine Angelegenheit wegen Beschlussunfahigkeit zurOckgestellt worden und tritt die
Stadtverordnetenversammlung zur Verhandlung Ober denselben Gegenstand zum zweiten
Mal zusammen, so ist sie ohne ROcksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfahig. In
der Ladung zur zweiten Sitzung ist hierauf ausdrucklich hinzuweisen.

(3) Besteht bei mehr als der Halfte der Stadtverordneten em n gesetzlicher Grund, der ihrer An-
wesenheit entgegensteht (z.B. wegen Interessenwiderstreits gem. § 25 HGO), so ist die
Stadtverordnetenversammlung ohne Rucksicht auf die Zahl der anwesenden Stadtverordne-
ten beschlussfahig.

§ 19 Sitzungsordnung, Sitzungsdauer, Film- und Tonaufzeichnungen, Sitzordnung

(1) Wahrend der Sitzungen ist es untersagt, im Sitzungsraum zu rauchen oder alkoholische Ge-
tranke zu sich zu nehmen oder Tiere mitzubringen. Assistenztiere, wie beispielsweise emn
Blindenhund, haben Zugang zum Sitzungsraum. Urn den Belangen der Vereinbarkeit von
Familie und MandatsausOloung Rechnung zu tragen, ist es gestattet minderjahrige Kinder bis
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zu einem Alter von 12 Jahren zur Sitzung mitzubringen. Auf Wunsch wird die Stadt fur eine
Betreuung des Kindes Sorge tragen.

(2) Tonaufzeichnungen im Sitzungsraum sind grundsatzlich nur als Hilfsmittel der Schriftf0hrung
f0r die Anfertigung der Sitzungsniederschrift erlaubt. Andere Tonaufzeichnungen sowie Film-
und Fernsehaufnahmen durch die Medien sind nur zulassig, wenn dies in der Hauptsatzung
entsprechend geregelt ist.

(3) Eine EchtzeitObertragung in Bild und Ton ist nur zulassig, wenn dies in der Hauptsatzung
der Stadt vorgesehen ist.

(4) Die Sitzungen beginnen in der Regel urn 20:00 Uhr und enden urn 23:00 Uhr. Bei der Fest-
legung der Sitzungszeiten soli den Belangen der Vereinbarkeit von Familie und Man-
datsaus0bung Rechnung getragen werden. Die laufende Beratung oder Entscheidung eines
Verhandlungsgegenstandes wird abgeschlossen. Unerledigte Verhandlungsgegenstande
setzt die oder der Vorsitzende vorrangig auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung.

(5) Wird eine Sitzung auf Antrag oder durch die oder den Vorsitzenden unterbrochen, so ist sie
spatestens am nachsten Tag fortzusetzen. 1st dies nicht moglich, muss die Sitzung vertagt
werden. Zu dieser Sitzung ist neu einzuladen.

(6) Die Stadtverordneten sitzen nach ihrer FraktionszugehOrigkeit. Kommt eine Einigung
nicht zustande, bestimmt der oder die Vorsitzende nach Anhorung des Altestenrates die
Sitzordnung der Fraktionen. Diese bestimmen ihre interne Sitzordnung selbst. Fraktionslose
Stadtverordnete weist der oder die Vorsitzende den Sitzplatz zu, nachdem er oder sie die
betreffenden Stadtverordneten angehOrt hat.

§ 20 Teilnahme des Magistrates

(1) Der Magistrat nimmt an den Sitzungen teil. Er muss jederzeit zu dem Gegenstand der Ver-
handlung gehart werden.

(2) Die Biirgermeisterin oder der B0rgermeister spricht fOr den Magistrat. Die BUrgermeisterin
oder der Burgermeister kann eine von der Auffassung des Magistrates abweichende Mei-
nung vertreten. Dabei hat sie oder er zunachst die Auffassung des Magistrates darzulegen
und danach kann sie oder er ihre oder seine eigene Auffassung vertreten. In diesem Fall
kann der Magistrat em n anderes Mitglied des Magistrates als Sprecherin oder als Sprecher
benennen.

VII. Gang der Verhandlung

§ 21 Andern und Erweitern der Tagesordnung

(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann die Tagesordnung andern. Sie kann insbesondere
beschlieflen,
- die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu andern,
- Tagesordnungspunkte abzusetzen oder
- Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden.

(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschlieflen, die Tagesordnung urn Angelegenhei-
ten zu erweitern, die nicht auf der Einladung verzeichnet waren, wenn dem zwei Drittel der
gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten zustimmen. Eine Erweiterung um VVahlen, urn die
Beschlussfassung Ober die Hauptsatzung und ihre Anderungen sind ausgeschlossen.
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§ 22 Beratung

(1) Die oder der Vorsitzende ruft die Verhandlungsgegenstande in der Reihenfolge der Tages-
ordnung zur Beratung auf.

(2) Zur BegrOndung des Antrages erhalt zuerst die Antragstellerin oder der Antragsteller das
Wort. Es folgt der Bericht des Ausschusses. Danach eroffnet die oder der Vorsitzende die
Aussprache.

(3) Die oder der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. Diese erfolgen
durch Handaufheben. Bei gleichzeitigen Meldungen bestimmt die oder der Vorsitzende die
Redefolge. Die Stadtverordneten kannen ihren Platz in der Redeliste jederzeit abtreten. Die
oder der Vorsitzende kann zulassen, dass auf einen Redebeitrag direkt, d. h. aullerhalb der
Redeliste erwidert wird.

(4) Die oder der Vorsitzende kann jederzeit das Wort ergreifen. Will sie oder er an der Beratung
teilnehmen, so hat sie oder er die Sitzungsleitung einer Stellvertreterin oder einem Stellver-
treter zu Obertragen.

(5) Jede Stadtverordnete und jeder Stadtverordneter soil zu einem Antrag nur einmal sprechen.
Hiervon sind ausgenommen:
- Das Schlusswort der Antragstellerin / des Antragstellers unmittelbar vor der Abstimmung,
- Fragen zur Klarung von Zweifeln,
- Personliche Erwiderungen.

(6) Die oder der Vorsitzende kann zulassen, dass eine Stadtverordnete oder em n Stadtverordne-
ter mehrmals zur Sache spricht. Widerspricht eine Stadtverordnete oder em n Stadtverordne-
ter, hat die Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden.

(7) Verweist die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag an einen Ausschuss oder an den
Magistrat, so ist damit die Beratung des Gegenstands geschlossen. Noch vorliegende
Wortmeldungen bleiben unberOcksichtigt.

§ 23 Antrage zur Geschaftsordnung

(1) Ein Antrag zur Geschaftsordnung zielt auf einen Beschluss Ober das Verfahren der Stadt-
verordnetenversammlung.
Hierzu gehoren insbesondere folgende Antrage:

• auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Offentlichkeit
• auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den Magistrat
• auf Unterbrechung oder Schlieflung der Sitzung
• auf Schluss der Rednerliste oder der Debatte

(2) Stadtverordnete kOnnen sich jederzeit mit einem Antrag zur Geschaftsordnung durch Heben
beider Hande melden. Ein Redebeitrag wird deswegen nicht unterbrochen. Die bzw. der
Stadtverordnete kann unmittelbar nach dessen Schluss den Antrag zur Geschaftsordnung
vortragen und begrOnden. Danach erteilt die oder der Vorsitzende nur einmal das Wort zur
Gegenrede und lasst dann Ober den Antrag abstimmen. Dieser gilt als angenommen, wenn
niemand widersprochen hat.

(3) FOr Antrage zur Geschaftsordnung einschliefIlich BegrOndung sowie fOr die Gegenrede be-
tragt die Redezeit jeweils h6chstens drei Minuten.
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§ 24 Redezeit

(1) Die Redezeit fOr den einzelnen Beitrag der Stadtverordneten betragt in der Regel hochstens
zehn Minuten, wenn nicht diese Geschaftsordnung abweichendes bestimmt.

(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann fur wichtige Verhandlungsgegenstande, wie insbe-
sondere die Beratung des Haushaltes, die Redezeit abweichend festlegen. Eine Gesamtre-
dezeit far die Beratung einzelner Gegenstande ist auf die Fraktionen nach dem Verhaltnis ih-
rer Starke zu verteilen. Fraktionslose Stadtverordnete sind hierbei angemessen zu berOck-
sichtigen. Die vom Magistrat verbrauchte Redezeit wird dabei nicht auf die Gesamtredezeit
angerechnet.

§ 25 Personliche Erwiderungen und personliche Erklarungen

(1) Wer in den Verhandlungen persOnlich genannt oder angegriffen worden ist, hat das Recht,
nach Schuss der Beratung - jedoch vor einer stattfindenden Abstimmung - hierauf person-
lich zu erwidern und die Angriffe zurOckzuweisen und falsche Behauptungen richtigzustellen.
Personliche Erwiderungen sind nur solche Erklarungen, die eine Stadtverordnete oder emn
Stadtverordneter fur sich personlich abgibt, nicht aber solche Erklarungen, die fOr eine Frak-
tion oder Partei oder sonstige Gruppierungen abgegeben werden.

(2) Personliche Erklarungen auflerhalb der Tagesordnung sind vor Eintritt in die Tagesordnung
oder vor Schluss der Sitzung zugelassen. Sie sind der oder dem Vorsitzenden rechtzeitig
vorher mitzuteilen und dOrfen die abgeschlossene Beratung von Verhandlungsgegenstan-
den in der Sache nicht erneut aufgreifen.

(3) Die Redezeit fur persOnliche Erwiderungen und personliche Erklarungen betragt hochstens
drei Minuten. Eine Beratung findet nicht statt.

§ 26 Abstimmung

(1) Beschlusse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist em n Antrag abgelehnt. Stimmenthal-
tungen und ungOltige Stimmen zahlen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit.

(2) Die Mitglieder stimmen durch Handaufheben offen ab. Geheime Abstimmung ist unzulassig;
§ 39 a Abs. 3 Satz 3 HGO und § 55 Abs. 3 HGO bleiben unberOhrt.

(3) Nach Schluss der Beratung stellt die oder der Vorsitzende die endgOltige Fassung des An-
trages fest und lasst darOber abstimmen. Dabei fragt sie oder er stets, wer dem Antrag zu-
stimmt. Nur bei der Gegenprobe darf sie oder er fragen, wer den Antrag ablehnt.

(4) Bei Antragskonkurrenz ist zunachst Ober den in der Sache weitestgehenden Antrag abzu-
stimmen. 1st dies nicht feststellbar, wird zunachst Ober die konkurrierenden Hauptantrage
und dann Ober die Anderungsantrage abgestimmt. Ober den Hauptantrag selbst wird zuletzt
abgestimmt. Ober die endgOltige Reihenfolge der Abstimmung entscheidet die oder der Vor-
sitzende.

(5) Auf Verlangen einer Fraktion oder eines Viertels der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten
wird namentlich abgestimmt. Die oder der Vorsitzende befragt jede Stadtverordnete und je-
den Stadtverordneten einzeln Ober ihre oder seine Stinnmabgabe; die SchriftfOhrerin oder
der SchriftfOhrer vermerkt die Stimmabgabe jeder Stadtverordneten und jedes Stadtverord-
neten in der Niederschrift. Hiervon unberOhrt bleibt das Recht jeder Stadtverordneten und
jedes Stadtverordneten, ihre bzw. seine Abstimmung in der Niederschrift namentlich festzu-
halten.
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(6) Die oder der Vorsitzende stellt das Abstimmungsergebnis unverzuglich fest und gibt es be-
kannt. Werden sofort danach begrOndete Zweifel an der Feststellung vorgebracht, so lasst
sie oder er die Abstimmung unverzuglich wiederholen.

VIII. Ordnung in den Sitzungen

§ 27 Ordnungsgewalt und Hausrecht

(1) Die oder der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den Sitzungen der Stadtverordnetenver-
sammlung und Obt das Hausrecht aus. Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht unterliegen
alle Personen, die sich in den Beratungsraumen aufhalten.

(2) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfassen insbesondere das Recht der oder des
Vorsitzenden
- die Sitzung zu unterbrechen oder zu schlieflen, wenn der ordnungsgemalle Verlauf gestort

wird,
- die Personen, die sich ungebithrlich benehmen oder die Ordnung der Versammlung storen,

zu ermahnen und notfalls aus dem Sitzungssaal zu verweisen,
- bei storender Unruhe unter den ZuhOrern nach Abmahnung die ZuhOrerplatze des Sit-

zungssaales raumen zu lessen, wenn sich die Storung anders nicht beseitigen !asst.
Kann sich die oder der Vorsitzende kein Gehor verschaffen, so verlasst sie oder er den Sitz.
Damit ist die Sitzung unterbrochen.

§ 28 Ordnungsmailnahmen gegeniiber Stadtverordneten sowie Mitgliedern des
Magistrates

(1) Die oder der Vorsitzende ruft Stadtverordnete sowie Mitglieder des Magistrats zur Sache,
die bei ihrer Rede vom Verhandlungsgegenstand abschweifen. Sie oder er kann nach wie-
derholtem Sachruf das Wort entziehen, wenn die oder der Redeberechtigte erneut Anlass zu
einer Ordnungsmagnahme gegeben hat.

(2) Die oder der Vorsitzende entzieht der oder dem Stadtverordneten oder dem Mitglied des
Magistrates das Wort, wenn sie oder er es eigenmachtig ergriffen hat oder die Redezeit
Oberschreitet. 1st das Wort entzogen, so wird es ihr bzw. ihm zu dennselben Tagesordnungs-
punkt nicht wieder erteilt. Die Mallnahme und ihr Anlass werden nicht erartert.

(3) Die oder der Vorsitzende ruft die Stadtverordnete oder den Stadtverordneten oder das Mit-
glied des Magistrates bei ungebUhrlichem oder ordnungswidrigem Verhalten mit Nennung
des Namens zur Ordnung.

(4) Die oder der Vorsitzende kann eine Stadtverordnete oder einen Stadtverordneten bei wie-
derholtem ungebOhrlichem oder ordnungswidrigen Verhalten kir einen oder mehrere, hochs-
tens fOr drei Sitzungstage ausschlieflen.
Die Betroffene oder der Betroffene kann ohne aufschiebende Wirkung die Entscheidung der
Stadtverordnetenversammlung anrufen. Diese ist in der nachsten Sitzung zu treffen.

IX. Niederschrift
§ 29 Niederschrift

(1) Ober den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Stadtverordnetenversammlung ist eine
Niederschrift zu fertigen. Sie soli sich auf die Angabe der Anwesenden, der verhandelten
Gegenstande (beinhaltet den vollstandigen Wortlaut der Beschlussvorlage bzw. des Antra-
ges), der gefassten BeschlOsse und der vollzogenen Wahlen beschranken. Die Abstim-
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mungsergebnisse sowie Verlauf und Ergebnisse von Wahlen sind festzuhalten. Jede bzw.
jeder Stadtverordnete kann vor Beginn der Stimmabgabe verlangen, dass ihre bzw. seine
Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird.

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden sowie von der SchriftfOhrerin oder dem
Schriftfuhrer zu unterzeichnen. Zu Schriftfuhrern kOnnen nur Personen aus dem in § 61 Abs.
2 Satz 2 HGO bezeichneten Personenkreis gewahlt werden. Die Schriftfuhrerin oder der
SchriftfOhrer ist kir den Inhalt der Niederschrift alleine verantwortlich.

(3) Den Stadtverordneten sowie den Mitgliedern des Magistrats wird eine Kopie der Nieder-
schrift zugeleitet. Dies kann auch in elektronischer Form erfolgen.

(4) Stadtverordnete sowie Mitglieder des Magistrates konnen Einwendungen gegen die Richtig-
keit der Niederschrift innerhalb von fOnf Tagen nach der Obermittlung der Kopie der Nieder-
schrift bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich oder elektronisch erheben. Die Einwendung
ist zu begrOnden. Ober fristgerechte Einwendungen entscheidet die Stadtverordnetenver-
sammlung in der nachsten Sitzung. Die Stadtverordneten erhalten eine Kopie der Einwen-
dung in Vorbereitung der Abstimmung in der nachsten Stadtverordnetensitzung.

(5)

(6)

Zur Information der Bevolkerung werden die Niederschriften von offentlichen Sitzungen der
Stadtverordnetenversammlung auf der Internetseite der Stadt zur Einsichtnahme veroffent-
licht. Die bereitgestellte Niederschrift muss inhaltlich datenschutzgerecht gestaltet werden
und darf nicht Ober die nach § 61 Abs. 1 HGO zwingenden Inhalte hinausgehen. Auf perso-
nenbezogene Daten von dritten Personen wie etwa BOrgerinnen und Burger ist im Rahmen
der Veroffentlichung moglichst zu verzichten.

Die Sitzung kann von der Verwaltung mit einem Tontrager aufgezeichnet werden. Dieser ist
von der Verwaltung aufzubewahren und kann auf Antrag von jeder Stadtverordneten und je-
dem Stadtverordneten und den Mitgliedern des Magistrats bis zum Ablauf der Frist nach
Abs. 4 abgehort werden. Danach wird die Aufzeichnung geloscht.

X. Ausschiisse

§ 30 Aufgaben der Ausschiisse, Federfiihrung

(1) Sind Antrage an die AusschOsse verwiesen, so bereiten diese für ihr Aufgabengebiet die
BeschlOsse der Stadtverordnetenversammlung vor. Sie entwerfen hierzu einen entschei-
dungsreifen Beschlussvorschlag, der als Antrag im Sinne des § 12 der Geschaftsordnung
anzusehen ist. Die Ausschussvorsitzenden oder dazu besonders bestimmte Mitglieder be-
richten der Stadtverordnetenversammlung mOndlich in gedrangter Form Ober den Inhalt und
das Ergebnis der Ausschussberatungen und die tragenden GrOnde far den Beschlussvor-
schlag.

(2) Die Stadtverordnetenversammlung bestimmt einen Ausschuss als federfuhrend, wenn sie
Antrage an mehrere AusschOsse verweist. Die beteiligten AusschOsse Obermitteln ihre
schriftliche Stellungnahme in angemessener Frist an den federfOhrenden Ausschuss, der
diese in seinem Bericht mit vortragt.

(3) Hat die Stadtverordnetenversammlung einem Ausschuss bestimmte Angelegenheiten oder
bestimmte Arten von Angelegenheiten zur endgOltigen Entscheidung Obertragen, so kann
sie dies jederzeit widerrufen und die Entscheidung an sich ziehen.
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§ 31 Bildung der Ausschtisse, Stellvertretung

(1) Die Bildung der Ausschusse erfolgt nach § 62 HGO. Hat die Stadtverordnetenversammlung
beschlossen, dass sich alle oder einzelne Ausschusse nach dem Starkeverhaltnis der Frak-
tionen zusammensetzen sollen, benennen die Fraktionen der oder dem Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung innerhalb einer VVoche nach dem Beschluss schriftlich die
Ausschussmitglieder. Die oder der Vorsitzende gibt der Stadtverordnetenversammlung die
Zusammensetzung schriftlich bekannt.
Nachtragliche Anderungen des Starkeverhaltnisses der Fraktionen, die sich auf die Zusam-
mensetzung der AusschOsse auswirken, sind zu berLicksichtigen. In diesem Fall werden die
Ausschussmitglieder von den Fraktionen der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordneten-
versammlung und der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich benannt.

(2) Die Mitglieder der AusschOsse [Kamen sich im Einzelfall durch andere Stadtverordnete ver-
treten lassen. Sie haben bei Verhinderung unverzOglich kir eine Vertretung zu sorgen und
der Vertreterin oder dem Vertreter Ladung und Sitzungsunterlagen auszuhandigen.

(3) Die von einer Fraktion benannten Ausschussmitglieder !carmen von dieser abberufen wer-
den; die Abberufung ist gegenDber der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-
sammlung und der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich oder elektronisch zu
erklaren. Die Neubenennung erfolgt nach Abs. 1 S. 2 u. 3.

§ 32 Einladung, Offentlichkeit, sinngernag anzuwendende Vorschriften

(1) Die oder der Vorsitzende des Ausschusses setzt Tagesordnung, Zeit und Ort der Sitzungen
im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und dem
Magistrat fest.

(2) Die Sitzungen der AusschOsse sind in der Regel offentlich. § 17 gilt entsprechend.

(3) Fur den Geschaftsgang der Ausschusse finden die Vorschriften dieser Geschaftsordnung
sinngemall Anwendung, soweit sich nicht ausdrOcklich aus dem Gesetz oder aus dieser Ge-
schaftsordnung Abweichendes ergibt.

§ 33 Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppierungen

(1) Fin Stimmrecht haben alleine die Mitglieder des Ausschusses. Die oder der Vorsitzende der
Stadtverordnetenversammlung und ihre oder seine Stellvertreterinnen und/oder Stellvertre-
ter sind berechtigt, an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Frak-
tionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt,
in diesen em n Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden.

(2) Wer einen Antrag gestellt hat, kann diesen in den AusschOssen begrOnden, auch wenn er
ihnen nicht als Mitglied angehort.

(3) Der Magistrat nimmt an den Ausschusssitzungen teil. § 20 gilt entsprechend.
Sonstige Stadtverordnete konnen — auch an nicht-offentlichen Sitzungen — nur als Zuhore-
rinnen oder ZuhOrer teilnehnnen. FOr den Wahlvorbereitungsausschuss gelten die besonde-
ren Regeln des § 42 Abs. 2 HGO.

(4) Die AusschOsse konnen Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Bevolkerungsgruppen, die
von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und Sachverstandige zu den Beratun-
gen zuziehen.

14



DarOber hinaus konnen sie die Beirate der Stadt, Kinder- und Jugendvertreterinnen oder -
vertreter sowie Kommissionen nach Mallgabe der Regelungen in Xl. bis XIV. an ihren Sit-
zungen beteiligen.

XI. Ortsbeirate

§ 34 Anhorungspflicht

(1) Die Stadtverordnetenversammlung hbrt den Ortsbeirat zu alien wichtigen Angelegenheiten,
die den Ortsbezirk betreffen, insbesondere zu dem Entwurf des Haushaltsplanes. Sie setzt
dem Ortsbeirat eine Frist zur Stellungnahme von einem Monat. Die Stellungnahme ist in
schriftlicher oder elektronischer Form an die oder den Vorsitzenden der Stadtverordneten-
versammlung zu richten.
Sie oder er kann in Einzelfallen die Frist angemessen verlangern oder kOrzen. Auflert sich
der Ortsbeirat verspatet oder gar nicht, so gilt dies als Zustimmung.

(2) Der Ortsbeirat wird nicht angehort zu Angelegenheiten, die den Ortsbezirk nur als Teil der
Stadt insgesamt berOhren. Insbesondere ist er nicht vor Erlass, Anderung oder Aufhebung
von Ortsrecht zu hbren, das fur alle Ortsbezirke der Stadt unterschiedslos gilt und damit nur
die Gesamtinteressen der Stadt angeht, die die Stadtverordnetenversammlung zu wahren
hat.

(3) Die Stadtverordnetenversammlung kann dem Ortsbeirat Angelegenheiten zur Stellungnah-
me vorlegen. Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 35 Vorschlagsrecht des Ortsbeirates

Der Ortsbeirat hat em n Vorschlagsrecht in alien Angelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen.
Vorschlage reicht er schriftlich oder in elektronischer Form bei dem Magistrat em. Dieser legt sie
mit seiner Stellungnahme der Stadtverordnetenversammlung vor, wenn diese fOr die Entscheidung
zustandig ist. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in angemessener Frist Ober Vor-
schlage des Ortsbeirates. Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung teilt die
Entscheidung dem Ortsbeirat schriftlich oder in elektronischer Form mit.

§ 36 Rederecht in den Sitzungen

(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschlieflen, dem Ortsbeirat in einer Sitzung zu
einem Tagesordnungspunkt, der die Interessen des Ortsbezirks berOhrt, em n Rederecht zu
gewahren.

(2) Die AusschOsse konnen dem Ortsbeirat in ihren Sitzungen bzw. zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten em n Rederecht einraumen.

(3) Das Rederecht steht der Ortsvorsteherin oder dem Ortsvorsteher zu. Der Ortsbeirat kann
das Rederecht auch einem anderen Mitglied des Ortsbeirates Obertragen.
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XII. Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen

§ 37 Anhorungspflicht

Die Stadtverordnetenversammlung hod Kinder und Jugendliche in ihrer Funktion als Vertreterin-
nen oder Vertreter von Kinder- oder Jugendinitiativen zu alien wichtigen Angelegenheiten, die Kin-
der und Jugendliche berOhren. Dies geschieht in der Weise, dass die Vertreterin oder der Vertreter
der Kinder- oder Jugendinitiative entweder eine schriftliche oder elektronische Stellungnahme zu
den Angelegenheiten abgibt - § 34 Abs. 1 S. 2 — 4 gilt entsprechend — oder dass sie oder er sich
hierzu mOndlich in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung augert. Die von der Stadt-
verordnetenversammlung beschlossenen Richtlinien zur Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen bei Planungen und Vorhaben, die die lnteressen von Kindern und Jugendlichen berOhren,
bleiben unberOhrt.

§ 38 Vorschlagsrecht der Vertreterin oder des Vertreters der Kinder- und Jugendini-
tiative

Die Vertreterin oder der Vertreter der Kinder- oder Jugendinitiative hat em n Vorschlagsrecht in alien
Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche betreffen. Vorschlage reicht sie oder er in schriftli-
cher oder elektronischer Form bei dem Magistrat em. Dieser gibt die Vorschlage mit seiner Stel-
lungnahme an die Stadtverordnetenversammlung weiter, wenn diese kir die Entscheidung zustan-
dig ist. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in angemessener Frist Ober Vorschlage der
Vertreterin oder des Vertreters. Die oder der Vorsitzende teilt die Entscheidung der Vertreterin
oder dem Vertreter in schriftlicher oder elektronischer Form mit.

§ 39 Rederecht in den Sitzungen

(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschlieflen, der Vertreterin oder dem Vertreter der
Kinder- oder Jugendinitiative in einer Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt, der die Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen betrifft, em n Rederecht zu gewahren.

(2) Die AusschOsse konnen der Vertreterin oder dem Vertreter der Kinder- und Jugendinitiative in
den Sitzungen bzw. zu einzelnen Tagesordnungspunkten em n Rederecht einraumen.

XIII. Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertre tern von sonstigen
Beiraten, Kommissionen und Sachverstandigen

§ 40 Sonstige Beteiligungsrechte gernall § 8 c HGO

Die Stadtverordnetenversammlung kann Vertreterinnen und Vertretern von sonstigen Beiraten der
Stadt, Kommissionen und Sachverstandigen fur Angelegenheiten, die in deren Tatigkeitsbereich
fallen, AnhOrungs-, Vorschlags- und Rederechte einraumen.

XIV. Schlussbestimmungen

§ 41 Auslegung, Abweichen von der Geschaftsordnung

(1) Die .oder der Vorsitzende entscheidet im Einzelfall wie diese Geschaftsordnung auszulegen
ist. Uber die grundsatzliche Auslegung beschlieflt die Stadtverordnetenversammlung.
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(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschlieflen, im Einzelfall von den Bestimmungen
dieser Geschaftsordnung abzuweichen, wenn gesetzliche Vorschriften nicht entgegenste-
hen.

§ 42 Zuwiderhandlungen gegen die Geschaftsordnung

Die Stadtverordnetenversammlung kann für Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der Ge-
schaftsordnung Geldbuflen bis zum Betrage von 50,00 Euro beschlieflen.
Bei mehrmals wiederholten Zuwiderhandlungen kann die Stadtverordnetenversammlung anstelle
von Geldbuflen auch den Ausschluss auf Zeit, langstens fOr drei Monate, beschlieflen.
Die oder der Vorsitzende hat die Zuwiderhandelnde oder den Zuwiderhandelnden schriftlich zur
Zahlung der GeldbuRe aufzufordern und darauf zu achten, dass der Sitzungsausschluss eingehal-
ten wird.

§ 43 Unterlagen

Jedem Mitglied der Stadtverordnetenversammlung wird em n Text der Hauptsatzung der Stadt, der
Entschadigungssatzung und dieser Geschaftsordnung in elektronischer Form in der jeweils gOlti-
gen Fassung zu Verfugung gestellt. Werden diese wahrend der Wahlzeit geandert, so wird eine
geanderte Fassung elektronisch zu VerfOgung gestellt. Jedes Mitglied erhalt ferner eine elektroni-
sche Fassung der hessischen Kommunalverfassung. Auf Wunsch wird eine Printausgabe der
hessischen Kommunalverfassung dem Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ausgehandigt.

§ 44 In-Kraft-Treten

Diese Geschaftsordnung tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. Zugleich tritt die Ge-
schaftsordnung vom 08.04.2022 auller Kraft.

Tann (RhOn), den 17.04.2026

tki' 91.--1141) -o

(Jorges, Stadtverordnetenvorsteher)
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